
         BERUFSKOLLEG DES RHEIN-ERFT-KREISES 
 

 
M E R K B L A T T  zur Fahrkartenausgabe 
 
Ordnungsgemäß beantragte Fahrkarten müssen in der 
 
 
34. Kalenderwoche (letzte Ferienwoche der Sommerferien) 

Montag 23.08.2010 bis Freitag 27.08.2010 
8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
 
abgeholt werden. Die Ausgabe erfolgt im Kreishaus,Willy-Brandt-
Platz 1, in 50126 Bergheim. 
 
Sollte die zur Verfügung gestellte Fahrkarte in dieser Zeit nicht 
abgeholt werden können, ist vor den Sommerferien ein Ausweich-
termin unter der Telefonnummer 02271-834024 zu vereinbaren. 
 
Die Ausgabe der Fahrkarte erfolgt nur an die Schüler/Innen bzw. 
deren Erziehungsberechtigte unter Vorlage des Personalausweises. 
Eine Ausgabe an andere Personen, auch mit Vollmacht, ist 
ausgeschlossen! 
 
Ein Anspruch besteht nur, wenn der einfache Schulweg (Fußweg 
von der Wohnung zum Unterrichtsort) mehr als 5 km beträgt. 
 
Bei Ausweichterminen werden die Fahrkarten max. 14 Tage 
nach Schulbeginn zur Verfügung gehalten.  
Sollte die Fahrkarte trotz Bereitstellung nicht abgeholt 
werden, wurden Sie darauf hingewiesen, dass dies ein 
Verzicht auf Erstattung von Fahrkosten durch den Schul-
träger bedeutet. 
 
                                                                                       b.w. 



 
 
 

 
Die zur Verfügung gestellten Fahrkarten sind für Fahrten zwischen 
Wohnung und Unterrichtsort an Schultagen, montags bis freitags 
bis 18.00 Uhr, samstags bis 15.00 Uhr nutzbar (nicht während der 
Schulferien). 
 
Im Praktikum gelten bestimmte Regelungen, die Sie bitte immer im 
Sekretariat erfragen (Tel. 02271-479112). 
 


